Informationsblatt

zur 18. Alfelder Hobby- und Freizeitbörse am 05. und 06. November 2011
Die Öffnungszeiten der 18. Alfelder Hobby- u. Freizeitbörse sind am Samstag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Der Standaufbau kann ab Freitag, den 04.11.2011 in der Zeit von 16.30 – 21.00 Uhr vorgenommen werden. Ein Aufbau vor 16.30 Uhr ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie dabei, dass das Be- und Entladen im Eingangsbereich der Schule zügig abzuwickeln ist und dass kein Pkw unnötig in diesem Bereich abgestellt wird.

Um frühzeitiges Abbauen zu verhindern, erheben wir eine Kaution i.H.v. 20,-€. Sie ist mit der Standmiete zu entrichten und wird von uns nach der Veranstaltung zurück erstattet, wenn Sie nicht vor 17.00 Uhr abgebaut haben. Ein vorzeitiger Abbau führt zum Ausschluss bei weiteren Alfelder Hobbybörsen und zur Einbehaltung der Kaution.

Aufgrund der Brandschutzverordnung hat jeder Aussteller einen 6 kg Pulverlöscher (Brandklasse ABC) und ein Handy, für etwaige Notfälle, am Stand vorzuhalten.
Der Standabbau und das Reinigen der Standfläche muss am 06.11.2011 in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr erfolgen, da die Schule am nächsten Tag wieder mit dem Unterricht beginnt. Die Standflächen müssen vom Aussteller besenrein verlassen werden; das umfasst auch den Bereich von bis zu 5 m neben und hinter der angemieteten Fläche.

Aufgrund des großen Bedarfs an Stellwänden, können wir Ihnen keine Stellwände und Kabeltrommeln zuteilen. Dieser Bedarf muss von jedem Aussteller selbst bereitgestellt werden.

Bei Verwendung von Tonträgern, Videofilmen etc. ist durch Sie ein entsprechender Antrag bei der GEMA, Gesellschaft für Musikalische Aufführungen – und Mechanische Vervielfältigungsrechte, Bezirksdirektion Hannover, 30021 Hannover, Postfach 21 29 zu stellen ( Tel.: 0511/28 38 – 0, Telefax 0511/81 74 10).

Der Veranstalter übernimmt die allgemeine Haftpflicht für Schäden bei Dritten. Ausstellungsstücke usw. sind nicht versichert. Für Beschädigung oder Verlust übernimmt der Veranstalter keine Haftung.

Die Ausstellungstische (Stände), Tapeziertischgröße bis zu 4m, werden vom Aussteller selbst bereitgestellt (größere Stände erhöhen die Standgebühr!) Um das optische Bild zu verbessern wird empfohlen, die Tische mit entsprechenden Tüchern zu bedecken.

Die Kuchenabgabe erfolgt im Erdgeschoss in der Cafeteria vor Beginn der Veranstaltung.

Es darf an Säulen und Wänden nicht genagelt oder geklebt werden. Beschädigungen sind vom Aussteller unverzüglich nach der Messe zu beheben. Plakate und Hinweisschilder dürfen nur innerhalb oder direkt vor dem Stand angebracht werden.

Die Ausstellungsleitung ist berechtigt, vor und während der Börse einzelne Artikel auszuschließen. Es bleibt der Ausstellungsleitung unbenommen, Stände oder Werbefläche aus organisatorischen Gründen auf einen anderen Platz zu verlegen.

Jeder Aussteller erkennt für sich und seine Beauftragten durch die erfolgte Anmeldung und Zahlung der Gebühr die vorstehenden Bedingungen sowie die ausgelegten Richtlinien für die Überlassung schulischer Einrichtungen des Landkreises Hildesheim zu schulfremden Zwecken an. Bei Zuwiderhandlung droht der Ausschluss von der Veranstaltung.

Sollte die Messe aus zwingenden Gründen in einen anderen als vorgesehenen Zeitraum verlegt werden, so behalten die getroffenen Vereinbarungen auch für einen neuen Termin Gültigkeit. Der Aussteller kann aus Gründen der Vertagung des Ausstellungstermins oder eines Ausfalls der Ausstellung keine Schadensansprüche herleiten. Kann die Veranstaltung aufgrund unvorgesehener Ereignisse nicht stattfinden, werden die eingezahlten Beträge erstattet.

Informationen zum Ablauf der Veranstaltung und zur Standplanung erhalten sie beim 
Sjr Alfeld e.V. in der Cafeteria (EG) (Frau Meier, Herr Löhrke, Herr Maedge)!
